
 

 

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
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Bremen, den 20.08.2018 

Telefon: 361-10347 (Herr Schilling) 
 361-23977 (Herr Mader-

Focks) 

Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, 
Stadtentwicklung, Energie und Land-
wirtschaft (S) 

Vorlage Nr.: 19/478 (S) 

D e p u t a t i o n s v o r l a g e  

f ü r  d i e  S i t z u n g  d e r  D e p u t a t i o n  

f ü r  U m w e l t ,  B a u ,  V e r k e h r ,  S t a d t e n t w i c k l u n g ,  

E n e r g i e  u n d  L a n d w i r t s c h a f t  ( S )  

Bebauungsplan 2430  
für ein Gebiet in Bremen - Neustadt  
zwischen Buntentorsdeich, beiderseits Am Dammacker und der Grünverbindung zum 
Werdersee. 
(Bearbeitungsstand: 02.08.2018) 

Planaufstellungsbeschluss 
öffentliche Auslegung 

I. Sachdarstellung 

A) Problem 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 2,4 ha und liegt im Bereich zwischen dem Bun-
tentorsdeich, zu beiden Seiten der Straße Am Dammacker und der Grünverbindung zum 
Werdersee. Im Plangebiet gibt es neben Reihenhäusern und Geschosswohngebäuden 
noch sehr vereinzelt gewerbliche Nutzungen aus dem Metallverarbeitungs-, Maschinenbau- 
und Baubereich. Im Nordwesten grenzt Reihenhausbebauung an das Plangebiet an, östlich 
befinden sich hinter dem Grünzug zum Werdersee in einem festgesetzten Mischgebiet eine 
Druckerei sowie in einem festgesetzten Gewerbegebiet weitere Handwerksbetriebe. Südlich 
verläuft die Grünverbindung Buntentorsdeich. Der Bebauungsplan 1808A, rechtskräftig seit 
dem 12.04.2006, setzt für den Planbereich Mischgebiet MI sowie öffentliche Verkehrsfläche 
für die Straße Am Dammacker fest. Der Flächennutzungsplan Bremen 2025, Bekanntma-
chung vom 28.02.2015, stellt für die Flächen im Plangebiet Wohnbauflächen dar. Die attrak-
tive citynahe Lage mit ihren Anbindungen zum Stadtteilzentrum Buntentorsteinweg und zum 
Naherholungsgebiet Werdersee sorgt seit längerem dafür, dass die gewerblichen Nutzun-
gen weitgehend durch Wohnungsneubauten ersetzt werden. So wurde in den letzten Jah-
ren auf vielen der Grundstücke Wohnraum, sowohl in Reihenhäusern als auch in Ge-
schosswohnungsbauten, hergestellt. Auch auf weiteren Grundstücken wird der Bau von 
Wohnungen angestrebt. Da im zurzeit festgesetzten Mischgebiet eine so weitgehende 
Wohnnutzung vom bestehenden Planungsrecht nicht abgedeckt ist, soll neues Planungs-
recht geschaffen werden. 

B) Lösung 

Aufstellung eines Bebauungsplanes nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwick-
lung).  
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Zum Planinhalt 

Es wird auf den anliegenden Planentwurf und den Text der Begründung verwiesen. 

Zum Verfahren nach dem BauGB 

1. Planaufstellungsbeschluss 

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft 
wird gebeten, einen Planaufstellungsbeschluss zu fassen. Auf den entsprechenden Be-
schlussvorschlag unter II. dieser Vorlage wird verwiesen. 

2. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB hat am 10. März 
2015 als öffentliche Bürgerinformation stattgefunden. Es wurden keine wesentlichen 
Anmerkungen vorgebracht. 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 1 BauGB 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 2430 ist die frühzeitige 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. Das Ergebnis dieser 
Beteiligung ist in die Planung eingeflossen. 

4. Gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB und öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sollen für den 
Bebauungsplan 2430 gleichzeitig durchgeführt werden (§ 4a Abs. 2 BauGB). 

Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft 
wird nach der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs im Rahmen der Behandlung der 
anlässlich der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen auch über das 
Ergebnis der Trägerbeteiligung unterrichtet. 

C) Finanzielle Auswirkungen / Gender-Prüfung 

1. Finanzielle Auswirkungen 

Die Flächen im Plangebiet sind weitgehend privat. Die Erschließungsstraße ist herge-
stellt. Wegen der Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen, dass der Stadtge-
meinde Bremen Kosten entstehen könnten. Die erforderlichen Mittel werden – soweit 
Dritte nicht zur vollständigen Refinanzierung der Kosten herangezogen werden können – 
entsprechend den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Anspruch genommen, 
über die die Bürgerschaft im Rahmen der Haushaltsaufstellung zu beschließen hat.  

2. Genderprüfung 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 2430 sind mögliche unterschiedliche 
Auswirkungen auf Frauen und Männer betrachtet worden. Der Bebauungsplan setzt ein 
allgemeines Wohngebiet sowie ein Mischgebiet mit Einschränkungen fest, ohne spezifi-
sche Nachfragegruppen zu bedienen. Männer und Frauen sowie insbesondere Familien 
haben gleichermaßen Zugang zu den Baumöglichkeiten bzw. dem Wohnangebot im 
Planbereich. 

D) Abstimmungen 

Das Ortsamt Neustadt/Woltmershausen ist über die Planung informiert worden.  
Der Beirat Neustadt wird im weiteren Aufstellungsverfahren anlässlich der öffentlichen Aus-
legung eine Stellungnahme abgeben. 
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Dem Ortsamt Neustadt/Woltmershausen wurde die Deputationsvorlage gemäß der Richtlinie 
über die Zusammenarbeit des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr mit den Beiräten und 
Ortsämtern in der Fassung vom 17. November 2016 übersandt. 

II. Beschlussvorschläge 

1. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft 
fasst den Beschluss, dass der Bebauungsplan 2430 für ein Gebiet in Bremen-Neustadt 
zwischen Buntentorsdeich, beiderseits Am Dammacker und der Grünverbindung zum 
Werdersee (Bearbeitungsstand: 02.08.2018) aufgestellt werden soll (Planaufstellungs-
beschluss). 

2. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft 
stimmt dem Entwurf des Bebauungsplans 2430 für ein Gebiet in Bremen-Neustadt zwi-
schen Buntentorsdeich, beiderseits Am Dammacker und der Grünverbindung zum Wer-
dersee (Bearbeitungsstand: 02.08.2018) einschließlich Begründung zu. 

3. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft 
fasst den Beschluss, dass der Bebauungsplan 2430 für ein Gebiet in Bremen-Neustadt 
zwischen Buntentorsdeich, beiderseits Am Dammacker und der Grünverbindung zum 
Werdersee (Bearbeitungsstand: 02.08.2018) einschließlich Begründung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen ist. 

Anlagen 

 Protokoll der Einwohnerversammlung 

 Begründung zum Bebauungsplan 2430 (Bearbeitungsstand: 02.08.2018) 

 Entwurf des Bebauungsplans 2430 (Bearbeitungsstand: 02.08.2018) 



 

 

 

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr          Contrescarpe 72          n 28195 Bremen 

 

Protokoll 
Projekt / AZ: Bebauungsplan 2430 
für ein Gebiet in Bremen - Neustadt  

zwischen Buntentorsdeich und beiderseits Am Dammacker. 
 
Frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 BauGB. 
Wilhelm-Kaisen-Schule, Bremen Neustadt                                                           10.03.2015 
 
Anwesende siehe beiliegende Liste 
 
Nach der Einleitung durch die Ortsamtsleiterin Frau Czichon erläutert Herr Schilling Geltungsbereich 
und Planungsziele des Bebauungsplanes 2430. 
Das im rechtskräftigen Bebauungsplan 1808A befindliche Mischgebiet hat in den letzten Jahren eine 
Veränderung erfahren. So sind fast alle gewerblichen Nutzungen aufgegeben worden und die Grund-
stücke nach und nach mit Wohnungsbauten versehen worden. Inzwischen ist ein Punkt erreicht, wo 
das Mischgebiet zu Wohngebiet kippt. Eine weitere Nachfrage nach Umnutzung zu Wohnbaufläche 
erfordert nun ein geändertes Planungsrecht. Darum soll das vormalige Mischgebiet nun als Allgemei-
nes Wohngebiet festgesetzt werden. Dafür wird dieser Bebauungsplan aufgestellt. 
Die Nutzbarkeit soll entsprechend der umgebenden Wohnbebauung sein. Die bereits bestehenden 
Wohngebäude werden in ihrer Dimensionierung planungsrechtlich gesichert. 
Die Situation der Altlasten wird noch abschließend geklärt. 
Das Nebeneinander von Allgemeinem Wohngebiet und dem außerhalb des Geltungsbereiches befind-
lichen Gewerbegebietes ist noch zu klären. Hier sollen Grundlagen im Rahmen eines Lärmgutachtes 
erarbeitet werden, und darauf basierend Maßnahmen, mit denen Konflikte zuungunsten des Gewerbes 
oder des Wohnens vermieden werden. Wie diese Maßnahmen aussehen, ist derzeit noch offen. 
 
Zu den Fragen der Anwesenden: 

- Fast alle noch verbliebenen Gewerbegrundstücke werden als Wohnbauflächen nachgefragt, 
was die Notwendigkeit neuen Planungsrechtes bedingt. 

- Die bestehenden Betriebe haben auch mit dem neuen Bebauungsplan Bestandsschutz. 
- Die Erschließung findet ausschließlich über Am Dammacker statt. Der Buntentorsdeich bleibt 

unberührt. 
- Die Frage von Lärmschutz in der Grünverbindung zum Werdersee, direkt an der Grundstücks-

grenze zum Gewerbegebiet wird untersucht. Als Grünverbindung hat der Bereich eine hohe 
Bedeutung für den Stadtteil und alle Eingriffe müssen die erforderliche hohe Qualität dieses 
Bereiches würdigen. 

- Die Straße Am Dammacker wird in ihren derzeitigen Dimensionen als Straßenverkehrsfläche 
festgesetzt. Über einen geänderten Ausbaustandart gibt es im Bebauungsplanverfahren keine 
Aussage. Pläne für eine Änderung der Straßengestalt gibt es nicht. 

- Eine Zeitschiene für das weitere Verfahren lässt sich nicht darstellen. Die Bürgerschaftswahlen 
und die Neukonstituierung einer Regierung sind zu berücksichtigen. Zunächst ist das Lärm-
gutachten abzuwarten. 
 

Die Sitzung endete um 19.45 Uhr. 

Aufgestellt:  
 
C.Schilling                                 SUBV 64-3, christian.schilling@bau.bremen.de, Tel.: 0421 361 10347 



B e g r ü n d u n g  
 
zum Bebauungsplan 2430 
für ein Gebiet in Bremen - Neustadt  
zwischen Buntentorsdeich, beiderseits Am Dammacker und der Grünverbindung zum 
Werdersee. 
(Bearbeitungsstand: 02.08.2018) 
 
 
A) Plangebiet 

 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Neustadt, Ortsteil Huckelriede.  
 

 
B) Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 
 
1. Entwicklung und Zustand 

 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 2,4 ha und liegt im Bereich zwischen dem Bun-
tentorsdeich, der Grünverbindung zum Werdersee und zu beiden Seiten der Straße Am 
Dammacker. Im Plangebiet gibt es neben Reihenhäusern und Geschosswohngebäuden 
noch sehr vereinzelt gewerbliche Nutzungen. Einige Grundstücke liegen brach.  
Im Nordwesten grenzt Reihenhausbebauung an das Plangebiet an, östlich befinden sich 
hinter dem Grünzug zum Werdersee in einem Mischgebiet eine Druckerei sowie in einem 
festgesetzten Gewerbegebiet zwei weitere Gewerbebetriebe für Filter- und Armaturen-
herstellung und Metallverarbeitung. Südlich verläuft die Grünverbindung Buntentors-
deich. 
 

 
2. Geltendes Planungsrecht 

  
Der Bebauungsplan 1808A, rechtskräftig seit dem 12.04.2006, setzt für den Planbereich 
Mischgebiet MI sowie öffentliche Verkehrsfläche für die Straße Am Dammacker fest. Es 
ist abweichende Bauweise mit zwei, teils zwei bis drei Geschossen bei einer Grundflä-
chenzahl GRZ von 0,6 und Gebäudehöhen von 11 bzw. 14 Metern festgesetzt. 
Der Flächennutzungsplan Bremen 2025, Bekanntmachung vom 28.02.2015, stellt für die 
Flächen im Plangebiet Wohnbauflächen dar.  

 
 

3. Planungsziele und Erforderlichkeit des Bebauungsplanes 
 
Die attraktive citynahe Lage mit ihren Anbindungen zum Nahversorgungszentrum Bun-
tentorsteinweg und zum Naherholungsgebiet Werdersee sorgt seit längerem dafür, dass 
die gewerblichen Nutzungen verdrängt und durch Wohnungsneubauten ersetzt werden. 
Die Erreichbarkeit des Gebietes ist für Gewerbenutzungen eher umständlich und un-
günstig, für Wohnen aber gut, da ruhig und von den größeren Verkehrsadern abgesetzt. 
So wurde in den letzten Jahren auf vielen der vormaligen Gewerbegrundstücke Wohn-
raum hergestellt, sowohl in Reihenhäusern als auch in Geschosswohnungsbauten. Auf 
den verbliebenen Grundstücken wird ebenfalls der Bau von Wohnungen angestrebt. Da 
aber im zurzeit festgesetzten Mischgebiet eine so weitgehende Wohnnutzung vom be-
stehenden Planungsrecht nicht abgedeckt ist, soll neues Planungsrecht geschaffen wer-
den. 

 
Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, wird ein Bebauungsplan nach § 13 a BauGB 
aufgestellt. Es handelt sich um einen Plan der Innenentwicklung, mit dem durch Nach-
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verdichtung ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden erreicht werden kann. Ein Be-
reich innerhalb der bestehenden Siedlungsstruktur soll städtebaulich für weitere Wohn-
nutzungen fortentwickelt werden. 

 
 

C) Planinhalt 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
 

Im überwiegenden Teil des Plangebietes wird allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 
Diese Festsetzung dient dem Ziel, die bereits entstandene Wohnbebauung abzusichern 
sowie auch für die restlichen Grundstücke Wohnnutzung zu ermöglichen. Durch die Lage 
am Werdersee und die Nähe zur Innenstadt ergibt sich an dieser Stelle eine hohe Nach-
frage nach Wohnraum, der mit diesem Bebauungsplan Rechnung getragen werden soll. 
Die wenigen im Planbereich zurzeit noch vorhandenen und baurechtlich genehmigten 
gewerblichen Strukturen werden als nicht störendes Gewerbe und als mit der Auswei-
sung Allgemeines Wohngebiet WA vereinbar eingestuft. Dies bezieht sich auf das Grund-
stück Am Dammacker 21, wo sich in einer älteren Halle drei kleinere Handwerksbetriebe 
befinden, die nur noch sehr eingeschränkt betrieben werden, sowie auf das Grundstück 
Am Dammacker 18c, auf dem sich noch ein Betrieb zum Verkauf von Fenstern und Türen 
befindet, mit Verkaufsraum zur Straße Am Dammacker. Dieser Betrieb wird aber zurzeit 
und bis Ende 2018 an einen anderen Standort verlagert.  
 
Ein Grundstücksstreifen entlang der südöstlichen Geltungsbereichsgrenze, in dem sich 
auch der Betrieb für den Verkauf von Fenstern und Türen befindet, wird weiterhin als 
Mischgebiet (MI) festgesetzt. Damit wird einerseits ein nachfolgender mischgebietsver-
träglicher Betrieb planungsrechtlich gesichert, andererseits das Wohngebiet im Westen 
vom außerhalb des Plangebietes gelegenen Gewerbegebiet im Osten abgeschirmt. In 
diesem festgesetzten Gewerbegebiet, auf der östlichen Seite von Am Dammacker und 
außerhalb des Plangebietes, befindet sich ein Betrieb zur Herstellung von Filtern und 
Armaturen (Bebauungsplan 1808B). Dahinter befindet sich ein metallverarbeitender Be-
trieb. 
 
Eine lärmtechnische Untersuchung des Büros T&H Ingenieure „Schalltechnische Unter-
suchung für die Aufstellung des BP-Nr. 2430 ‚Am Dammacker‘ in Bremen Huckelriede“ 
vom 1.2.2018 hat ergeben, dass tagsüber im südöstlichsten Teil des Plangebietes durch 
Gewerbelärm bis zu 61 dB(A) erreicht werden. Damit wird für das dort festgesetzte 
Mischgebiet der zulässige Immissionsrichtwert von tags 60 dB(A) um bis zu 1 dB(A) 
überschritten, was nach TA Lärm beim Einwirken mehrerer Betriebe auf einen Immissi-
onsort zulässig ist. Somit sind wesentliche Einschränkungen des vorhandenen Gewer-
bes nicht zu erwarten. Für die betroffenen Grundstücke bestehen auf der lärmabgewand-
ten Seite ruhigere Bereiche. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Gemengelagen-
situation wird eine Überschreitung um bis zu 1 dB(A) in diesem Teilbereich für zumutbar 
angesehen.  
 
Nachts werden die Immissionsrichtwerte für MI wie auch für WA nicht überschritten. 
Um insgesamt ein gesundes Wohnen zu ermöglichen, soll mit der Textlichen Festset-
zung Nr. 7. festgesetzt werden, dass im WA und auch im MI durch geeignete Schall-
schutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster, schallgedämpfte Laibungen usw. zu ge-
währleisten ist, dass in den Aufenthaltsräumen der Wohnungen ein Innenraumpegel von 
nachts 30 dB(A) und tagsüber 35 dB(A) nicht überschritten wird. 
 
Im Mischgebiet soll zumindest das Erdgeschoss frei von Wohnnutzungen sein, die übri-
gen Geschosse können als Wohnraum genutzt werden. So sollen im Mischgebiet in den 
Hauptbaukörpern Nutzungen wie Wohnungen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge im Erd-
geschoss nicht zulässig sein (Textliche Festsetzung Nr. 2). 
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Um im Mischgebiet nur gebietsverträgliche gewerbliche Nutzungen zu ermöglichen, sol-
len Tankstellen und Vergnügungsstätten ausgeschlossen werden (Textliche Festsetzung 
Nr. 3.). Damit werden zusätzliche Verkehre im Gebiet vermieden, die sich störend auf 
die Wohnnutzung auswirken würden. Vergnügungsstätten und Tankstellen sollen eher 
in städtischeren Bereichen wie am Buntentorsteinweg angesiedelt sein, wo sie auch zu-
lässig sind. 
Die in dem gegenüberliegenden Gewerbegebiet, außerhalb des Geltungsbereiches die-
ses Bebauungsplans, gelegenen Betriebe unterlagen bereits vor Aufstellung dieses Be-
bauungsplanes einem Rücksichtnahmegebot; es können die in Gewerbegebieten zuläs-
sigen Lärmwerte nur in dem Maße ausgenutzt werden, wie das benachbarte Mischgebiet 
dadurch nicht beeinträchtigt wird. Dieser Tatbestand besteht weiterhin. Das hinter der 
Mischgebietszone gelegene Allgemeine Wohngebiet wird durch die Mischgebietsbebau-
ung vom Gewerbegebiet separiert. 

 
 
2. Maß der baulichen Nutzung  

 
Es wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 sowie eine Geschossflächenzahl (GFZ) 
von 1,2 als Höchstgrenze festgesetzt. So wird gewährleistet, dass trotz sehr unterschied-
lich großer Grundstücke die Dichte der Bebauung angemessen bleibt. 
In der Südhälfte des Bebauungsplanes, entlang der Grünverbindung vom Werdersee 
zum Dammacker sowie im südöstlichen Bereich zwischen Buntentorsdeich und Am 
Dammacker, einschließlich des Mischgebietes, werden drei Vollgeschosse und eine ma-
ximale Gebäudehöhe von 14 m festgesetzt. Damit kann die bereits im Gebiet bestehende 
dreigeschossige Wohnbebauung fortgesetzt und eine gute Ausnutzung der Flächen ge-
währleistet werden. Im übrigen Geltungsbereich sollen zwei Vollgeschosse als Höchst-
maß und eine maximale Gebäudehöhe von 11 m festgesetzt werden, analog zu den 
angrenzenden Siedlungsbereichen. 
 
Insgesamt wird eine den unterschiedlichen Grundstücksverhältnissen angepasste Be-
bauung mit ausreichenden Freiräumen und eine an der Umgebung orientierte Ausnutz-
barkeit der Grundstücke angestrebt. Die festgesetzten Höhen der baulichen Anlagen ori-
entieren sich an den vorhandenen Wohnbaustrukturen in der Nachbarschaft, wie sie 
auch schon im Bebauungsplan 1808A festgesetzt sind. 
 
Die GRZ von 0,4 bleibt hinter der im Bebauungsplan 1808A zuvor geltenden GRZ von 
0,6 zurück, womit der veränderten Art der Nutzung Rechnung getragen wird. In zwei 
Bereichen wird die Geschossigkeit von zwei auf drei Geschosse angehoben, um damit 
die bauliche Ausnutzbarkeit, auch bei niedrigerer GRZ, auszugleichen. In den anderen 
Bereichen ist bereits weitgehend eine Wohnbebauung realisiert worden, die eine GRZ 
von 0,4 oder darunter aufweist.  

 
 

3. Bauweise, Baugrenzen 
 
Die geschlossene Bauweise der nördlichsten Bauzeile entspricht den Festsetzungen für 
die Wohnbebauung in der direkten nördlich angrenzenden Nachbarschaft und sichert die 
dort bereits entstandene Reihenhauszeile planungsrechtlich ab. 
Ein Bereich im Osten, zwischen Am Dammacker und Grünverbindung zum Werdersee, 
soll in offener Bauweise bebaut werden. Hier sollen Wohngebäude ähnlich denen nörd-
lich des Geltungsbereiches entlang der Grünverbindung zum Werdersee realisiert wer-
den können. 
 
Für die übrigen Bereiche wird abweichende Bauweise festgesetzt, um die bereits beste-
henden vielfältigen Baustrukturen planungsrechtlich abzusichern und Ergänzungen ent-
sprechend möglich zu machen. Fast alle Grundstücke sind in der jüngeren Vergangen-
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heit mit Wohnbauten bebaut worden, die auf bestehenden sehr unterschiedlichen Grund-
stücksparzellen platziert wurden. Nur die abweichende Bauweise kann diese Strukturen 
planungsrechtlich absichern. In der abweichenden Bauweise gilt die offene Bauweise mit 
der Maßgabe, dass an eine Grundstücksgrenze angebaut werden kann, ohne dass der 
Nachbar ebenfalls an die Grundstücksgrenze anbauen muss (Textliche Festsetzung Nr. 
4). Zudem können in den Gebieten mit abweichender Bauweise die Gebäudelängen 50 
m überschreiten.  
 
Die Baugrenzen wurden weitgehend aus dem Bebauungsplan 1808A übernommen. Nur 
vereinzelt gibt es Anpassungen an die heutige Situation. 

 
4. Verkehrsflächen 
 

Die Straße Am Dammacker stellt die Erschließungsstraße dar und ist als Öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzt. 

 
 

5. Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
 

Nebenanlagen, Garagen (und Carports) und Stellplätze sind nur innerhalb der Bauzonen 
zulässig. Damit soll gewährleistet werden, dass die Randbereiche der Grundstücke zum 
Beispiel für eine Eingrünung zur Verfügung stehen (Textliche Festsetzung Nr. 5). 
 

6. Sonstige Festsetzungen 
 
Für einen bestehenden und befahrbaren Weg wird ein Geh- Fahr- und Leitungsrecht 
zugunsten der Stadtgemeinde Bremen, der Leitungsträger und der Anlieger festgesetzt. 
Dieser Weg erschließt rückwärtig gelegene Wohnbebauung und ist privat. 
 

7.  Maßnahmen für die Nutzung erneuerbarer Energien 
 

Es wird ein reduzierter Energiebedarf durch Energieeinsparung angestrebt. Dies kann 
durch die Verwendung erneuerbarer Energien (z.B. thermische Solarenergie) bewirkt 
werden. Um hierfür die Voraussetzung zu schaffen, bestimmt die textliche Festsetzung 
Nr. 6., dass bei der Errichtung der Gebäude die tragende Konstruktion der Dachfläche 
statisch so auszubilden und die erforderliche Bautechnik (z.B. Leerrohre, Lage der Tech-
nikanschlüsse) so auszugestalten ist, dass die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der 
Solarenergie auch nachträglich möglich ist. 
 
 

8. Altlasten/ schädliche Bodenveränderungen 
 
Für das Plangebiet wurde eine historische Recherche mit technischen Untersuchungen 
durchgeführt. Für gesundheitsschädliche Belastungen in Boden und Grundwasser ha-
ben sich Hinweise ergeben. 
 
Um auf belasteten Flächen Wohnungsbau realisieren zu können, sind diese dafür vor-
zubereiten. Die Textliche Festsetzung Nr. 8. setzt fest, dass die beabsichtigten Nutzun-
gen im Bereich der mit xxx gekennzeichneten Flächen nur zulässig sind, wenn mittels 
geeigneter technischer Vorkehrungen (z.B. Bodenaustausch oder Herstellung einer 
Deckschicht bzw. Versiegelung) dauerhaft sichergestellt wird, dass ein Kontakt mit um-
weltgefährdenden Stoffen im Boden ausgeschlossen ist. 
 
Weiteres siehe unter D) Umweltbelange. 
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D) Umweltbelange 

 
Bei der vorliegenden Planung liegen die Voraussetzungen zur Anwendung des § 13a 
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) vor, da  
• die festgesetzte maximal bebaubare Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 Baunutzungs-

verordnung von ca. 16.000 m² unter dem Schwellenwert von 20.000 m² zulässiger 
Grundfläche gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch liegt, 

• der Bebauungsplan 2430 keine Vorhaben zulässt, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer gesetzlichen Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 

• keine Anhaltspunkte bestehen, dass Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung o-
der Europäische Vogelschutzgebiete beeinträchtigt sind (§1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe 
b BauGB) und 

• das Plangebiet weitab von Störfallbetrieben liegt (§ 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB neuer 
Fassung; hierauf wird hingewiesen, obwohl das Verfahren noch nach den Vorschrif-
ten geführt wird, die vor der Novelle des BauGB im Mai 2017 galten). 

 
Von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB wird daher abgesehen. 
 
Die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und nach § 1 a BauGB 
sowie die abwägungsrelevanten Umweltauswirkungen, die sich durch die Planung erge-
ben, werden mit ihren entsprechenden Wirkungsfeldern betrachtet und bewertet: 
 
 
Lärm  

 
Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie um-
weltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-
kerung sind gemäß § 1 BauGB bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere zu 
berücksichtigen. Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist bei der Pla-
nung sicherzustellen, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm auf Wohn- und 
sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

 
Bei der Beurteilung der schalltechnischen Situation sind für die städtebauliche Planung 
die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ maßgeblich (tags-
über 55 dB(A), nachts 45 / 40 dB(A). Der niedrigere Nachtwert soll für Industrie-, Ge-
werbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben 
gelten; der höhere Nachtwert ist entsprechend für den Einfluss von Verkehrslärm zu be-
rücksichtigen.) 
 
Eine Quelle für Lärm ist der in 1.200 bis 2.500 m Entfernung gelegene Flughafen mit 
seinem Flugbetrieb. Das Plangebiet liegt aber außerhalb der Lärmschutzbereiche des 
Flughafens Bremen. 
Für den Planbereich wurde am 1.2.2018 eine Schalltechnische Untersuchung vom Büro 
T&H Ingenieure GmbH, Bremen, erstellt. Darin wurden sowohl die Immissionsquellen 
innerhalb des Geltungsbereiches als auch die auf diese Flächen einwirkenden Immissi-
onen benachbarter Betriebe untersucht. 
 
Das benachbarte Gewerbegebiet hat Auswirkungen auf das Plangebiet. Demnach wer-
den im südöstlichen Bereich des Geltungsbereiches Immissionswerte von 55 dB(A) tags 
berechnet. Im südöstlichen Ende des Geltungsbereiches gibt es eine kleine Teilfläche, 
wo mit 61 dB(A) der zulässige Immissionsrichtwert von 55 dB(A) für Allgemeine Wohn-
gebiete um bis zu 6 dB(A) überschritten wird. Die Einfügung eines Bereiches mit Misch-
gebiet an dieser Stelle soll einerseits den vor Ort befindlichen Betrieb sichern, anderer-
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seits ergibt sich dann, bei zulässigem Immissionsrichtwert von 60 dB(A) für Mischge-
biete, eine Überschreitung von nunmehr 1 dB(A). Dies ist nach TA Lärm  zulässig, wenn 
mehrere Betriebe auf den Immissionsort einwirken. 
 
Um im Plangebiet gesunde Wohnverhältnisse zu sichern, wird mit der Textlichen Fest-
setzung Nr.7 festgesetzt, dass sowohl im Mischgebiet MI, als auch im Allgemeinen 
Wohngebiet WA durch geeignete Schallschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster, 
schallgedämpfte Laibungen usw. zu gewährleisten ist, dass in den Aufenthaltsräumen 
der Wohnungen ein Innenraumpegel von nachts 30 dB(A) und tagsüber 35 dB(A) nicht 
überschritten wird.   
 
 

 Altlasten 
 

Für das Plangebiet wurde eine historische Recherche mit technischen Untersuchungen 
durchgeführt. 
Demnach sind einige Flächen im Plangebiet durch Altlasten im Boden belastet. Diese 
Flächen sind einzeln gekennzeichnet. Unter Kennzeichnungen sind die Belastungen im 
Bebauungsplan aufgeführt. 
Die Festsetzung Nr. 8 knüpft die Zulässigkeit von Vorhaben an eine Sanierung der Bo-
denbelastungen. 
 
Im Bereich der durch xxx gekennzeichneten Fläche (A) ist der Boden bis zu einer Tiefe 
von 0 bis 0,2 m mit umweltrelevanten Schadstoffen, insbesondere Blei und Cadmium 
verunreinigt. 
Die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den 
Parameter Blei für Kinderspielflächen und Wohnnutzung sind überschritten. Der Prüfwert 
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Parameter Cad-
mium für Flächen, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau 
von Nutzpflanzen dienen, ist überschritten. Die Bodenverunreinigungen sind augen-
scheinlich durch Auffüllungen verursacht. 
 
Im Bereich der durch xxx gekennzeichneten Fläche (B) ist der Boden bis zu einer Tiefe 
von 0 bis 1,1 m mit umweltrelevanten Schadstoffen, insbesondere Blei und 
Benzo(a)pyren verunreinigt. Die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) für den Parameter Blei für Kinderspielflächen und Wohnnutzung 
und z. T. für sämtliche Nutzungsszenarien sind überschritten. Der Prüfwert der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Parameter Benzo(a)pyren 
für sämtliche Nutzungsszenarien ist überschritten. Die Bodenverunreinigungen sind au-
genscheinlich durch Auffüllungen verursacht. 
 
Im Bereich der durch xxx gekennzeichneten Fläche (C) ist der Boden bis zu einer Tiefe 
von 0,1 bis 1,1 m mit umweltrelevanten Schadstoffen, insbesondere Blei und 
Benzo(a)pyren verunreinigt. 
Die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den 
Parameter Blei für Kinderspielflächen und Wohnnutzung sind überschritten. Der Prüf-
wert der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den Parame-
ter Benzo(a)pyren für Kinderspielflächen und Wohnnutzung sind überschritten. Die Bo-
denverunreinigungen sind augenscheinlich durch Auffüllungen verursacht. 
 
Im Bereich der durch xxx gekennzeichneten Fläche (D) ist der Boden bis zu einer Tiefe 
von 0 bis 0,3 m mit umweltrelevanten Schadstoffen, insbesondere Blei verunreinigt. 
Die Prüfwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) für den 
Parameter Blei für Kinderspielflächen und Wohnnutzung sind überschritten. Die Boden-
verunreinigungen sind augenscheinlich durch Auffüllungen verursacht. 
 
Boden- Grundwasser 
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Für eine Beeinträchtigung des Grundwassers haben sich keine Hinweise ergeben. 
 
Grünstrukturen, Bäume 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine nennenswerten Grünstrukturen o-
der Bäume. Der auf das Gebiet einwirkende Baumbestand steht an der Wegeverbindung 
zwischen Am Dammacker und dem Werdersee östlich des Planbereiches sowie südlich 
entlang der Wegeverbindung Buntentorsdeich. Für die vereinzelten Bäume im Gebiet ist 
die Baumschutzverordnung maßgeblich. 
 

 Kampfmittel 
 
Die Auswertung der Luftbilder ergab, dass dort mit Kampfmitteln gerechnet werden 
muss. Vor Realisierung der Planung ist daher in Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Stellen eine Sondierung und Beseitigung der Kampfmittel sicherzustellen. Zur Sicher-
stellung, dass dies beachtet wird, erfolgt die Aufnahme eines entsprechenden Hinweises 
in den Bebauungsplan.  
 
 

 Sonstige Umweltbelange 
 
Die sonstigen, u. a. in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und in § 1a Abs. 3 und 4 BauGB genannten 
Umweltbelange werden von der Planung nicht betroffen. 
 
 

E) Finanzielle Auswirkungen / Gender-Prüfung 
 

1. Finanzielle Auswirkungen 
 
Die Flächen im Plangebiet sind weitgehend privat. Die Erschließungsstraße ist herge-
stellt. Wegen der Kampfmittelbeseitigung ist nicht auszuschließen, dass der Stadtge-
meinde Bremen Kosten entstehen könnten. 
Die erforderlichen Mittel werden – soweit Dritte nicht zur vollständigen Refinanzierung 
der Kosten herangezogen werden können – entsprechend den zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmitteln in Anspruch genommen, über die die Bürgerschaft im Rahmen der 
Haushaltsaufstellung zu beschließen hat.  
 
 

2. Gender-Prüfung 
 
Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes 2430 sind mögliche unterschiedliche 
Auswirkungen auf Frauen und Männer betrachtet worden. Der Bebauungsplan setzt ein 
Allgemeines Wohngebiet sowie ein Mischgebiet mit Einschränkungen fest, ohne spezi-
fische Nachfragegruppen zu bedienen. Männer und Frauen sowie insbesondere Fami-
lien haben gleichermaßen Zugang zu den Baumöglichkeiten bzw. dem Wohnangebot im 
Planbereich. 
 
 
 

Für Entwurf und Aufstellung 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr  
 
 
Bremen,  

 
Im Auftrag 

 
 
.................................................... 

Senatsrat 
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Bunte ntorste inwe g

Franz-Grashof-Straße

Am  Dam m ac ke r

0 50 10025 Me te r

Vorstadt am  linke n We se rufe r
Flur: 4
O riginalm aßstab 1:1000

Die se  Planunte rlage  e ntspric ht d e m  Inhalt d e r am tlic he n Lie ge nsc haftskarte  und
we ist im  Ge ltungsbe re ic h d e s Be bauungsplansd ie  städ te baulic h be d e utsam e n
baulic he n Anlage nsowie  Straße n, We ge  und Plätze  vollständ ig nac h.
Stand vom : Nove m be r 2014
Sie  hat e ine  fü r d e n Z we c k d e r Planung hinre ic he nd e  ge om e trisc he
Ge nauigke it.

                                
Bre m e n, d e n 19. März 2015

GeoInformation Bremen
Land e sam t fü r Kataste r - Ve rm e ssung -
Im m obilie nbe we rtung - Inform ationssyste m e
Im  Auftrag
ge z. Nuhn 

Die se  Karte  ist ge se tzlic h ge sc hü tzt. Sie  darf nur m it Z ustim m ung von
Ge oInform ation Bre m e n ve rvie lfältigt, um ge arbe ite t, ve röffe ntlic ht
od e r an Dritte  we ite rge ge be n we rd e n.
(§ 14 d e s Ve rm e ssungs- und  Kataste rge se tze s vom  18.10.1990-Bre m . Gbl.S.313)Be bauungsplan     2430

TEX TLICHE FESTSETZ UNGEN
1.  Mit d e r Be kantm ac hung d ie se s Plans tre te n inne rhalb se ine s Ge ltungs-
     be re ic hs säm tlic he  Fe stse tzunge n bishe rige r Be bauungspläne  auße r
     Kraft.
2.  Im  Misc hge bie t MI sind  inne rhalb d e r Hauptge bäud e  im  Erd ge sc hoss
     Wohnunge n und  Ste llplätze  fü r Kraftfahrze uge  nic ht zulässig.
3.  Im  Misc hge bie t MI sind  Tankste lle n und  Ve rgnü gungsstätte n nic ht
     zulässig.
4.  In d e r abwe ic he nd e n Bauwe ise  a ge lte n d ie  Vorsc hrifte n d e r offe ne n 
     Bauwe ise  m it d e r Maßgabe , d ass e ine  Gre nzbe bauung zulässig ist,
     ohne  dass von d e n Nac hbargrund stü c ke n he r ange baut we rd e n m uss.
     Dort sind  auc h Ge bäud e  von m e hr als 50 m  Länge  zulässig.
5.  Auf d e n nic ht ü be rbaubare n Grund stü c ksfläc he n sind Ne be nanlage n,
     sowe it sie  Ge bäud e  im  Sinne  d e r Bre m isc he n Land e sbauord nung sind,
     sowie  Garage n und Ste llplätze  nic ht zulässig.
6.  Be i d e r Erric htung d e r Ge bäud e  ist d ie  trage nd e  Konstruktion d e r
     Dac hfläc he  statisc h so auszubild e n und  d ie  e rford e rlic he  Baute c hnik
     (z.B. Le e rrohre , Lage  d e r Te c hnikansc hlü sse ) so zu ge stalte n, dass d ie  
     Erric htung von Anlage n zur Nutzung d e r Solare ne rgie  auc h nac hträglic h 
     m öglic h ist.
 
7.  Im  Misc hge bie t MI ist tagsü be r m it Ge we rbe lärm  von 55 bis zu 61 dB(A) 
     und im  allge m e ine n Wohnge bie t WA von 42 bis zu 54 dB(A) zu re c hne n. 
     Nac hts we rd e n d ie  Im m issionsric htwe rte  fü r WA und MI unte rsc hritte n. 
     Durc h ge e igne te  Sc hallsc hutzm aßnahm e n ist zu ge währle iste n, d ass in 
     d e n Aufe nthaltsräum e n d e r Wohnunge n e in Inne nraum pe ge l von nac hts 
     30dB(A) und  tagsü be r 35 dB(A) nic ht ü be rsc hritte n wird .
8.  Die  be absic htigte n Nutzunge n sind  im  Be re ic h d e r m it X X X  ge ke nnze ic h-
     ne te n Fläc he n nur zulässig, we nn m itte ls ge e igne te r te c hnisc he r Vor-
     ke hrunge n (z.B. Bod e naustausc h od e r He rste llung e ine r De c ksc hic ht bzw.
     Ve rsie ge lung) d aue rhaft sic he rge ste llt wird , d ass e in Kontakt m it um we lt-
     ge fährd e nd e n Stoffe n im  Bod e n ausge sc hlosse n ist.

fü r e in Ge bie t in Bre m e n - Ne ustadt 
zwisc he n Bunte ntorsd e ic h, be id e rse its Am  Dam m -
ac ke r und  d e r Grü nve rbind ung zum  We rd e rse e

(Be arbe itungsstand: 02.08.2018)
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Fü r Entwurf und  Aufste llung
De r Se nator fü r Um we lt, Bau und  Ve rke hr
Bre m e n, .........................
Im  Auftrag                        ..........................................
                                                       Se natsrat

Die se r Plan hat be im  Se nator fü r Um we lt, Bau und  Ve rke hr 
ge m äß § 3 Abs. 2 Bauge se tzbuc h
vom  … … … … … … … … …  bis … … … … … … … … …   öffe ntlic h ausge le ge n

Die se r Plan hat im  O rtsam t Ne ustadt
vom  … … … … … … … ..… … . bis … … … .… … ..… … … … …  ausge le ge n

Be sc hlosse n in d e r Sitzung d e s     Be sc hlosse n in d e r Sitzung d e r
Se nats am  ................................     Stadtbü rge rsc haft am ...............

        ..............................                         .............................
               Se nator                                    Dire ktor be i d e r
                                                    Bre m isc he n Bü rge rsc haft

Be kanntm ac hung ge m äß § 10 Abs. 3 Bauge se tzbuc h im  Am tsblatt
d e r Fre ie n Hanse stadt Bre m e n vom  … … … … … , Se ite … … .. … … ..       
Be arbe ite t:    Sc hilling
Ge ze ic hne t:  Sc hlü te r 02.08.2018 (TÖB/ö.A.)
Ve rfahre n:    Mad e r-Foc ks               

De r Se nator fü r Um we lt, Bau und  Ve rke hr
                                                        Im  Auftrag...............................

De r Se nator fü r Um we lt, Bau und  Ve rke hr
                                                        Im  Auftrag...............................

2430

Übe rsic htsplan

Im  Be re ic h d e r d urc h X X X  ge ke nnze ic hne te n Fläc he  (A) ist d e r Bod e n bis 
zu e ine r Tie fe  von 0 bis 0,2 Me te r m it um we ltre le vante n Sc had stoffe n,ins-
be sond e re  Ble i und Cad m ium  ve runre inigt.
Die  Prü fwe rte  d e r Bund e s- Bod e nsc hutz und Altlaste nve rord nung (BBodSc hV) 
fü r d e n Param e te r Ble i fü r Kind e rspie lfläc he n und Wohnnutzunge n sind ü be r-
sc hritte n. De r Prü fwe rt d e r Bund e s-Bod e nsc hutz- und  Altlaste nve rord nung
(BBodSc hV) fü r d e n Param e te r Cad m ium  fü r Fläc he n, d ie  sowohl als Aufe nt-
haltsbe re ic he  fü r Kind e r als auc h fü r d e n Anbau von Nutzpflanze n d ie ne n,
ist ü be rsc hritte n. Die  Bod e nve runre inigunge n sind auge nsc he inlic h d urc h 
Auffü llunge n ve rursac ht. 
Im  Be re ic h d e r d urc h X X X  ge ke nnze ic hne te n Fläc he  (B) ist d e r Bod e n bis 
zu e ine r Tie fe  von 0 bis 1,1 Me te r m it um we ltre le vante n Sc had stoffe n,ins-
be sond e re  Ble i und Be nzo(a)pyre n ve runre inigt.
Die  Prü fwe rte  d e r Bund e s- Bod e nsc hutz und Altlaste nve rord nung (BBodSc hV)
fü r d e n Param e te r Ble i fü r Kind e rspie lfläc he n, Wohnnutzunge n und z.T. fü r
säm tlic he  Nutzungssze narie n sind  ü be rsc hritte n. De r Prü fwe rt d e r Bund e s-
bod e nsc hutz- und Altlaste nve rord nung (BBodSc hV) fü r d e n Param e te r
Be nzo(a)pyre n fü r säm tlic he  Nutzungssze narie n sind  ü be rsc hritte n. Die
Bod e nve runre inigunge n sind auge nsc he inlic h d urc h Auffü llunge n ve rursac ht. 

Im  Be re ic h d e r d urc h X X X  ge ke nnze ic hne te n Fläc he  (C) ist d e r Bod e n in 
e ine r Tie fe  von 0 bis 1,1 Me te r m it um we ltre le vante n Sc had stoffe n,ins-
be sond e re  Ble i und Be nzo(a)pyre n ve runre inigt.
Die  Prü fwe rte  d e r Bund e s- Bod e nsc hutz und Altlaste nve rord nung (BBodSc hV)
fü r d e n Param e te r Ble i fü r Kind e rspie lfläc he n und Wohnnutzung sind ü be r-
sc hritte n. De r Prü fwe rt d e r Bund e s-Bod e nsc hutz- und  Altlaste nve rord nung 
(BBodSc hV) fü r d e n Param e te r Be nzo(a)pyre n fü r Kind e rspie lfläc he n und
Wohnnutzung sind  ü be rsc hritte n. Die  Bod e nve runre inigunge n sind auge n-
sc he inlic h d urc h Auffü llunge n ve rursac ht. 
Im  Be re ic h d e r d urc h X X X  ge ke nnze ic hne te n Fläc he  (D) ist d e r Bod e n in 
e ine r Tie fe  von 0 bis 0,3 Me te r m it um we ltre le vante n Sc had stoffe n,ins-
be sond e re  Ble i ve runre inigt.
Die  Prü fwe rte  d e r Bund e s- Bod e nsc hutz und Altlaste nve rord nung (BBodSc hV)
fü r d e n Param e te r Ble i fü r Kind e rspie lfläc he n und Wohnnutzung sind ü be r-
sc hritte n. Die  Bod e nve runre inigunge n sind  auge nsc he inlic h d urc h Auf-
fü llunge n ve rursac ht. 

Z EICHNERISCHE FESTSETZ UNGEN

VERKEHRSFLÄCHEN
Straße nve rke hrsfläc he n
Straße nbe gre nzungslinie

BAUWEISE, BAUGRENZ EN
O ffe ne  Bauwe ise
Ge sc hlosse ne  Bauwe ise
Abwe ic he nd e  Bauwe ise
Baugre nze

ART DER BAULICHEN NUTZ UNG

Misc hge bie tMI

Allge m e ine  Wohnge bie teWA

Gre nze  d e s räum lic he n Ge ltungsbe re ic hs d e s Be bauungsplans

SO NSTIGE FESTSETZ UNGEN

Abgre nzung unte rsc hie d lic he r Nutzung

Mit d e r Allge m e inhe it d ie ne nd e n Ge h-, Fahr- und  Le itungs-
re c hte n zugunste n d e r Stadtge m e ind e  Bre m e n sowie  Le itungs-
träge r und  Anlie ge r zu be laste nd e  Fläc he n

KENNTLICHMACHUNG
Um gre nzung d e r Fläc he n, d e re n Böd e n e rhe blic h m it
um we ltge färd e nd e n Stoffe n be laste t sind .

MASS DER BAULICHEN NUTZ UNG

Z ahl d e r Vollge sc hosse , Höc hstm aß
Grund fläc he nzahl
Grund fläc he nzahl

Ge bäud e höhe  be zoge n auf angre nze nd e  Straße  
Am  Dam m ac ke r

HINWEISE
RECHTLICHE GRUNDLAGEN:
Bauge se tzbuc h (BauGB)
Baunutzungsve rord nung (BauNVO ) i.d.F.d.B. vom  21. Nove m be r 2017
(BGBl. I S. 3786)      
Planze ic he nve rord nung (PlanZ V)
Bre m isc he  Land e sbauord nung (Bre m LBO )
Bund e snatursc hutzge se tz (BNatSc hG)
Die  Be stim m unge n d e r Baum sc hutzve rord nung ble ibe n von d e n
Fe stse tzunge n unbe rü hrt.
Die  Arte nsc hutzvorsc hrifte n d e s Bund e snatursc hutzge se tze s ble ibe n unbe rü hrt. 
Ausnahm e n und Be fre iunge n, z.B. fü r notwe nd ige  Rod unge n von Ge hölze n und 
Ve ge tationsfläc he n in d e r Z e it vom  01.03. – 30.09., sind im  Vorwe ge  be i d e r 
Natursc hutzbe hörd e  zu be antrage n. Re c htze itig vor Fällung ist fac hlic h zu prü fe n, 
ob Le be nsstätte n fü r be sond e rs ge sc hü tzte  Tie rarte n (Vöge l und Fle d e rm äuse ) 
be troffe n sind. 
Im  Planbe re ic h ist m it Kam pfm itte ln zu re c hne n.
Vor Aufnahm e  d e r planm äßige n Nutzung ist in Z usam m e narbe it m it 
d e n zuständ ige n Ste lle n e ine  Be se itigung d e r Kam pfm itte l sic he rzuste lle n.
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